
Klaus Wınterhoff

re Kirchenordnung”

95  Im Reiche dieses Köni1gs hat inan das Recht heb,““ hat Martın 1A1
ther Psalm 99,4 übersetzt. / xwar nıcht gyanz richtig, aber schön. Beson-
ers für den Juristen, zumal den evangelischen Kirchenjuristen, der sıch
gelegentlich mMit einem Phänomen herumschlagen INUuss, das Hans
Dombais einmal als die „endemische Rechtsneurose des Protestantis-
MuUuUS  CC bezeichnet hat Ihr Supetintendent ist nıcht davon infiziert

hätte mich nıcht eingeladen, dieser Stelle einige Bemerkun-
gn ZAE LThema Kırche un Recht machen. Außerer Anlass AZu ist
ein Jahrestag, der wahrscheinlich 2um kirchliıchen Bewusstsein
prasent ist Vor fünfzig Jahren, Dezember 1953 wurde zweiliter
Lesung die Kirchenordnung der HBv. Kırche VO Westfalen beschlossen.
Fünfzig Jahre Kirchenordnung ein Anlass, siıch mit dem IThema Kır-
che und Recht wieder einmal befassen.

Der Kirchenordnung vorangestellt sind i1er Grundartikel. Ste formulıe-
LrenNn das Selbstverständnis der Hv Kırche VO': Westfalen. Als solche sind
s1e dem Gesetzgeber vorgegeben und unterliegen nıcht seiner Dispost-
tion.1 Grundartikel Satz beschäftigt sich mMit dem Recht der
Kırche

„Ifl dieser ındung Schriuft und Bekenntnis, dıe auch dıie e  ung
und Anwendung ihres Rechtes grundlegend ist, bt sich die Evangelische
Kırche VO  - Westfalen die olgende T  ung.  c

Vortrag VOLT der Pfarrkonferenz des Kirchenkreises Tecklenburg
Die Vortragsform wird beibehalten.
Pırson, Dietrich, Kirchenrechtliches Cutachten ZULC Erganzung der Kırchenord-
NunNg der Evan eliıschen Kırche VO Westfalen emaß dem durch dıe „Synodal-
erklärun Z erhältnis VO! Christen und en  e erteilten Auftrag, München
2000 (unveröffentlicht); vgl uch Büning, arkus B, Bekenntnis un!| Kırchen-
verfassung, Frankfurt 2002, insbes. 123 E: Robbers, Gerhard, Totalrevision
der Kirchenordnung” evKR (1993) 3200 (304
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Dem korrespondiert Artıkel

„Die Evangelische Kırche VO es  en urteıilt ber ihre te und o1bt
sich iıhre rdnung Gehorsam das Evangelıum VO'  - Jesus Chris-
tus, dem Herrn der Kirche In dieser Bındung und der darın begründe-
ten Freiheit überträgt s1e iıhre AÄmter, uüubt S1e ihre Leitung AUS und erfuüllt
s1e ihre sonstigen Aufgaben.‘“

So setzt unsere Kırchenordnung Kiırche und Recht ins techte Verhält-
n1ıs Daran hängt alles Da darf niıchts verwechselt werden.?

Als Martın Luther Dezember 1520 VOrTr dem Elstertor
Wıttenberg die päpstliche Bannandrohungsbulle verbrannte, oingen

dem Jubel der Wıttenberger Studenten auch die kiırchlichen Ge-
setzbücher, das Corpus Juris Canonicı, Flammen auf. Das ein
revolutionärer Akt Man lehnte amıt nıcht NUur das bis dahın gültigeKirchenrecht als wiıdergöttlich ab, sondern oriff auch die allgemeine
Rechtsordnung ein. Die kırchlichen Gesetze schließlich Bestand-
teil des Reichsrechts.?

In allen Stücken Luther strebe das geistliche Recht „„wlider das
Fvangeltum““, se1 nıcht vereinbar mit der durch dieses Evangeliuum VerLr-
mittelten Freiheit.4

In ahnlıcher Weise konnte och 250) Jahre spater der Leipziger Kır-
chenrechtler Rudolph Sohm die These$das Wesen der Kırche
se1 geistlich, das des Rechts dagegen weltlich. Das Wesen des Kırchen-
rechts stehe daher mMit dem Wesen der Kırche Wıderspruch.°

Be1 Luther ist die historische Situation bedenken, der stand
un die anging: Nıcht das Recht schlechthin stand der Kri1-

sondern dessen Funktion un Bedeutung be1 der Vermittlung un
Erlangung des eıils Die Befolgung des weit ber den kiırchliıchen Be-
reich ausgreifenden kanonischen Rechts Wwar nıcht heilsnotwendig un:
zudem gewissensbelastend.

Ahnlıch relatıvieren ist die Berufung auf Rudolph Sohm Sohm
oing VO  $ einem spiritualistischen Kırchen- un einem rein positivisti-
schen Rechtsbegriff AU.  N Kr sah die Kirche allein als unsichtbare Größe,
als eccles1ia invisıbilıs, das Recht dagegen als allein VO der staatlıchen
Gemeinschaft>mMit Zwangscharakter ausgestattetes Recht Kın

Vgl Jüngel, Eberhard, UOrdnung olbt der Freiheit einen Raum, in EvangelischeFreiheit kiırchliche UOrdnung, Stuttgart 1987 105
Müler, Hans Martın, Der Um mit dem Recht in der evangelischen Kırche, in
Evangelısche Freiheit kirchlic Urdnung, Stutt 198/7, (44)Zatiert ach Müller, Hans Martın, Anm
Sohm, Rudolph, Kırchenrecht Leipzig 1892, { 407, 700.
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derart formaler und positivistischer Rechtsbegriff ist der 'Tat mMit dem
Wesen der Kırche nıcht vereinbar, zumal WenNnn diese NUur als geistliche
Gemeinschaft verstanden wird, deren iırdische Schauseite völlıg C-
blendet bzw. SOgar geleugnet wird.®

Aus evangelischer Siıcht ist Kiırche VO' ihrer Stiftung her nıcht
zugleich auch Rechtskirche Das ist katholisches Verständnis./ ber
auch ach evangelıschem Verständnis annn 6S eine rechtsfreie Kırche

eben. Kırche ist nıcht die Gemeinschaft des Herrn mit den ıhn
Glaubenden. Als Versammlung der Gläubigen, der das Evangelium
rein gepredigt und dıie Sakramente evangeliıumsgemäß gereicht werden
(CA VIJ), ist s1e zugleich auch Gemeinschaft VO  $ Menschen und bedarf
daher einer gewissen Ordnung. Kırche ist nıcht 1Ur eccles1ia invisıbilıs,
s1e ist auch eccles1ia visıbilıs, dıe den einzelnen Partikularkirchen
rechtliche Gestaltung erfährt. Beide Seiten dieser einen Kırche mussen
zusammen gehalten werden.

„Gott ist nıcht (5sott der Unordnung, sondern des Friedens““
he1ißt Kor. 14,33 Recht hat immer eine friedenstiftende Funkti-

Es ist ein Ordnungsgefüge, welches Wahrung der Freiheit
un der Würde des Eiınzelnen als Ausgleich verschiedener Interessen
gedacht ist un dabe1 den inneren Frieden einer Gemeinschaft auf der
Grundlage der Gerechtigkeit verwirklıchen sucht. In diesem Sinn ist
auch kirchliches Recht, irchlıche Ordnung verstehen: Ihr Siınn ist
allein25dem Frieden und guter Ordnung der Kiırche (ZU) dienen‘“‘
(GA vgl auch V un XXVILI) Dabe1i IMUSS dieses Recht
bestimmt sein VO und ausgerichtet sein Auftrag, den der Herr
seiner Kırche gegeben hat.8 Die Kirche existiert ZWAT dieser Welt, S1e
ebt aber allein AN ihrem Auftrag. Kınziger 7weck kirchlicher Rechts-
ordnung ist daher, dıe ach menschlıiıcher Einsıicht besten Bedingungen
un: V oraussetzungen die Erfülung des Auftrages der Kırche
schaffen un insbesondere den Dienst der Öffentliıchen Wortverkündt-
gung und der Sakramentsverwaltung ach dem Bekenntnis der Kiırche

OÖördern und gewährleisten.
Kırchenrecht folgt daher nıcht einfach aAus dem Umstand, 4SS die

Kıiırche als (auch) menschliche Gemeinschaft gewisser Regeln des -
sammenlebens bedarf. Es ist somıit kein „allgemeines soziologisches
UOrdnungsmodell““ w1ie das Recht anderer soziologischer Institutionen,

Vgl Grethlein, Gerhard d., Evangelisches Kırchenrecht in Bayern, München
1994 Nachw.
Vgl AaZu Mörsdorf, Klaus, Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex
Iuris Canonict, Band, 11 verbesserte un! vermehrte Auflage, München/ Pader-
born/Wien 1964, bes.
Stein, Albert, Evangelisches Kirchenrecht, Aufl Neuwied 1992, 21
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sondern auftrags- und damıt bekenntnisgebunden.? Grund un Grenze
für alle menschlıiche Ordnung der Kırche ist das Bekenntnis ZU)
Herrn dieser Kırche Dies me1int auch die dritte IThese der Barmer
Theologischen Erklärung, wenn 65 darın he1ißt, 24Ss die Kiırche 395  mıt
ihrem Glauben und Gehorsam, mit iıhrer Botschaft wIieE mMit iıhrer Ord-
nung“ siıch als Kırche der begnadigten Sünder bezeugen hat, und
24SS s1e allein Eigentum ıhres Herrn Jesus Christus ist, 39  alleın VO se1-
N Irost un VO  $ seiner Weisung in Erwartung seiner Erscheinung
ebt un leben moöochte‘‘. 10

Be1i allem ist das kiırchliche Recht orundsätzlıch auf die freiwillige
Befolgung angewlesen, CS ist 35  um der Liebe und des Friedens willen
befolgen“ (CA XXVIII) Dies ist einer Kırche als Gemeinde VO Bru-
dern un Schwestern (Barmen III) durchaus aNgCEMMESSCH. Freiheit ist
nicht absolut. Freiheit un Bındung bedingen vielmehr einander. ‚„„Örd-
Nung 1bt der Freiheit einen Raum  CC Jüngel).!! Erst Ordnung annn
Freiheit den Raum geben, den S1e Entfaltung braucht und der Ss1e
zugleich begrenzt. Mehr och Ordnung annn Freiheit nıcht NUr einen
Raum geben, S1e annn die Entfaltung der Freiheit oft erst ermöglıchen.
In diesem inne dient das Kırchenrecht dazu, einen Rahmen bereitzu-
stellen, der es erlaubt, den Auftrag der Kırche den jeweiligen
Bedingungen bestmöglıch erfüllen. Eınen Rahmen, der auch die
Verwirklichung der durch das Evangelium geschenkten Freiheit ermOg-
lıcht un diese schützt. Kırchliches Recht und irchliıche Ordnung wol-
len daher nıcht beschränken, sondern dem geistlichen Dienst den C1I-

forderliıchen Freiraum schaffen und diesen schützen. „Kirchliche
Rechtsordnung ist damıt Dienst Evangelitum““.!?
Kiırche und Recht ins rechte Verhältnis gesetzt: Horen och einmal
auf unsere Kirchenordnung:

In dieser indung Schrift und Bekenntnis, die auch für dıe e  ung
und nwendung ıhres Rechtes grundlegend ist, ıbt sich dıe Evangelische
Kırche VO'  - Westfalen dıe folgende T  ung:  c (Grundartike Satz

Heckel, Martın, Evangelısche Freiheit un! Kırchliche UOrdnung kiırchenrechtliche
Perspektiven, in Evangelısche Freiheit irchlıche Ordnung, Stuttgart 198/7,
09}
Zum Vorstehenden Grethlein, Gerhard (Anm. 6

11 Jüngel, Eberhard, (Ir nung ıbt der Freiheit einen Raum, in Evangelısche Freiheit
kirchliche Ordnung, Stuttgart 1987, 105 12)

Grethlein, Gerhard, (Anm 6
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un!:

„Dıie Evangelische Kırche VO' Westfalen urteıilt ber ihre Lehre und 1bt
sıch iıhre I'  ung Gehorsam das Evangeliıum VO:  - Jesus Chris-
tus, dem Herrn der IC In dieser indung und der darın egründe-
ten Freiheit überträgt S$1e ıhre Amter, übt s$1e ıhre Leitung aAaus und erfuüllt
s1e iıhre sonstigen Aufgaben.“ KÖO)

81

In diesem Gehorsam hat siıch unsefe Kirche 1953 ihre Ordnung YCcCHEC-
ben Die Kirchenordnung selbst geht davon auUS, 24SSs iıhr ein estimm-
tes kirchenverfassungsrechtliches Ordnungsmodell zugrunde legt, das
theologisch ohl begründet, historisch bewährt und für die lösenden
Aufgaben geeignet ist. Die ede ist VO der presbyterial-synodalen
Ordnung. Der Begriff Ommt der Kirchenordnung einmal VOTL Nur

einmal erläutert wird nıcht, seine Bedeutung als bekannt VOT!T-

ausgesetzt.!-
In Art. 118 Abs lıt. wird der Landessynode die Aufgabe

zugeschrieben:
„Sie wahrt dıe presbyterial-synodale T'  ung und pflegt das synodale Le-
ben der Kırche.““

„Sie wahrt die presbyterial-synodale Ordnung‘“. Die Formulhlierung
könnte fast vermuten lassen, 24Ss CcsS sıch hierbe1 ein unveränderlı-
ches Konstitutionsprinz1p VO ange der Grundartikel handelt. Soweit
wird iNnNan indes nicht gehen können, einer Kırche der Reformatiıon
auch nıcht gehen dürfen. Ecclesia reformata SCEMPECK reformanda. Um
recht verstanden werden, ich nıchts Frage stellen. ber Fra-
gCcn stellen, INUSS erlaubt sein Damıit bın ich beim Reformprozess
„Kıirche mit Zukunft‘‘ |DIS: 'Lext der Reformvorlage wagt vorsichtig die
aktuelle Ausprägung der presbyterial-synodalen Ordnung auf ihre
Zweckmäßigkeit befragen:

‚„„Die jetzige Auspragung der Organisationsform der presbyterial-synoda-
len T'  ung ist überprüfen‘‘.!“

Zum Folgenden vgl uch Conring, Hans-Tjabert, Gedanken ZU1 presbyterial-
synodalen UOrdnung in Westfalen, Im Dienste der Sache, Lauber am1icorum ür Jo-
achım (GGaertner, Frankfurt 2003, 137

14 Kırche mit Zukuntft, Zselorientierungen für dıie Evangelische Kırche VO'  — Westfalen,
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Bevor aber eine Ausprägung befragen, 11USS klar se1in, Was enn der
Kern ist der presbyterial-synodalen Ordnung. Das erklärt siıch nıcht VO
selbst. Das liegt nıcht auf der and In verschiedenen Zusammenhän-
CN verstehen Verschiedene SOgar Verschiedenes darunter. Überwie-
gend ist annn der Begriff identisch mit der jeweıls eigenen Auffassung

Diskurs darüber, w1Ss enn möglıch se1 und WAS nıcht Vornehmlıich
Was nıcht!

Ich verlasse die Polemik Die Geftahr anderen predigen un
selbst verwertflich werden, ist oroß

Kın lıck zurück: Unsere Kirchenordnung ist nıcht einem Zuge
beraten und eschlossen worden. Die ursprüngliche Textstelle des Art
118 Abs lıt findet sich der VO Prases Koch unterzeichneten
Kundgebung ber die Bıldung einer Kirchenleitung für die Evangelt-
schen Kiırche VO Westfalen VO Juni 194515 Die Kundgebung WArTLr

nıchts weniger als ein revolutionärer Akt der Verselbständigung der
Kirchenprovinz Westfalen der APU ZuUuUr Fvangelischen Kırche VO  $

Westfalen. In unNnseren Zusammenhang ist VO Bedeutung, A4SSs eine
Aufgabe der Kıirchenleitung der „Erarbeitung einer Vorlage die
Provinzialsynode ber die presbyterial-synodale Erneuerung der Kır-
chenordnung‘“ bestehen sollte.

1948 verabschiedete die Landessynode das Kırchengesetz ber die
Leitung der Evangelischen Kırche VO Westfalen.16 In atz 1f£.
findet siıch der Satz

„Sıe (dıe Landessynode hat das ynodale Leben der Kırche1

wahren‘“‘.
und pflegen und die presbyterial-synodale T  ung der Kırche

[ Jas ist schon fast der heutige Kirchenordnungstext.
Dem Kirchenleitungsgesetz VO' 1948 lagen rheinisch-westfälische Be-
ratungen zugrunde. Im einland beschloss dıe Synode 1948 Vel-
bert, 65 als ersten Baustein der Kirchenordnung der Evangeli-
schen Kırche einland verwenden, während Westfalen
zunachst Nur als Kirchenleitungsgesetz verabschiedet wurde.
Der Hiıntergrund der unterschiedlichen Handhabung WAar das westfaäli-
sche Bedürfnis, diese wesentlichen Verfassungsfragen nıcht ohne Vo-

der Presbyterien entscheiden. Fıne gute westfälische Übung ZUr

Bıelefeld 2000, 74
druckt be1 Kam mann, Jürgen, Von der altpreußischen Provinzıal- ZuUr westfä-

l1sc Landeskırche ’Biıelefeld 1998, 227
KABI 1948
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Konsensfindung der Kırche KEıne Übung, eine Verpflichtung und,
wie die rheinische Praxıis zeipt, auch AauUusSs dem Verständnis einer presby-
terial-synodalen Ordnung nıcht zwingend geboten. Dass es der Folge
nıcht mehr einer gemeinsamen Kirchenordnung gekommen ist, Jag

unterschiedlichen theologischen Akzentuterungen.! Presbyterial-
synodal einland ist pauschal gesagt mehr reformiert gepragt,

Westfalen mehr utherisch.
Die westfälische Landessynode übernahm das Kirchenleitungsgesetz

als einen eigenen Abschnitt dıie Kirchenordnung. So fand annn die
Formulierung, wonach die Landessynode dıe presbyterial-synodale
UOrdnung wahren habe, Kıngang die Kirchenordnung. Debatten
darüber vermerkt die Niıederschrift nıcht

Die heute der Evangelischen Kırche einland geltende Paral-
lelvorschrift lautet:

„Die Landeskıirche Oordnet unfer Wahrung der presbyterial-synodalen
rdnung Auftrag und Dienst der Kirchengemeinden und Kirchenkreise.‘‘
(Art. 126 Abs EKI1R)

IDZ steht der Begriff „presbyterial-synodale Ordnung‘“ 1U  $ der 5
chenordnung. Was me1int aber inhaltlıch”

Man annn historisch dıe Sache herangehen, dem iNan ein be-
stimmtes Verständnis einer bestimmten Z eit erhebt und SOZUSASCNH
kanontstert. Fur mich ist das zutiefst ahistorisch, weıl man amıt
schlicht den jeweiligen historischen ontext wenn S1e SO wollen, das
jeweilige Heute verleugnet, das (sestern ach MOrgEN transpor—
tHeren. { Jas Phänomen, das Juristen dem Stichwort „Bedeutungs-
wandel der Verfassung“‘ geläufig ist, wird ausgeblendet. Berühmt DC-
worden ist das ıktum des bedeutenden Verfassungslehrers un
Staatskirchenrechtlers Rudolt Smend „Wenn Z7weli Grundgesetze das-
selbe> ist CS niıcht dasselbe‘‘.18

Worum CS geht: Nıcht alles, Was gestern als Merkmal einer PICS-
byterial-synodalen Ordnung angesehen wurde, ist für die Herausforde-

der Gegenwart tauglich CS ist vielmehr jeweıls N1CUu deklintie-
IC  S Und die Behauptung, etwas Neues se1 dıie Erfülung der presbyter1-
al-synodalen Ordnung, 1L11USS demgegenüber auch nıcht stimmen
gleichwohl annn die konkrete Entscheidung dem Blickwinkel

17 Vgl dazu ausführlıch Kampmann (Anm 15), 2906 {f.. 421 Ff.
Smend, Rudolf, Staat un! Kırche nach dem Bonner Grundgesetz, evKR

951 4) vgl AZu uch Ehlers, Dıirk, Der Bedeutungswandel Staatskirchen-
recht, in Pıeroth, ‚Odo (Hrsg.) Verfassungsrecht un! soz1ale Wıirklichkeit in
Wechselwirkung, Berlıin 2000,
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einer zeitgemäßen Interpretation richtig sein DDas für Westfalen wIie
das Rheinland. Ich OommMe och Beispielen.
Wenn eine statische Interpretation de resbyterial-synodalen Ord-

NUNS allein AusSs ihrem geschichtlichen Wer heraus nıcht geeignet ist,de
Probleme der jeweiligen Gegenwart meistern, WAas aber hat annn die
Landessynode tu:  9 Wenn s1e die presbyterial-synodale Ordnung wah-
Dn will? Ich sehe eine Antwort. Die Landessynode hat die wesent-
lıchen Merkmale der presbyterial-synodalen Ordnung, wie s1e siıch
AUS der geltenden Kirchenordnung erheben lassen, den jeweiligen
Bedingungen auftragsgemäß-, ”Zeit- und sachgerecht interpretieren.!?
Was aber sind diese Merkmale der Kirchenordnung”?

Die Merkmale der presbyterial-synodalen Ordnung ergeben sıch 2AUS

dem Aufbau der Kirchenordnung und 4aus einzelnen Bestimmungen.“
Werner Danielsmeyer hat klassısch formuliert:

„‚Umnter Presbyterial-Synodalverfassung ist ein Dreifaches verstehen:
Die Kırche baut sich ihrer Verfassung und Ordnung Von der (3e-

meilnde her auf.
Presbyterien und Synoden sind dıe itungsorgane der Gemeinde und

der Kırche.
Alteste wirken resbyterien und Synoden voll erecC rni‘t‚“21

IDITG Landessynode hat dies Rahmen der Beratungen ZU) Reform-
PFrOzZCSS „Kırche mMit Zukunft“‘ letzten Jahr ausdrücklıch rezipjert.

Unsere Kırchenordnung setzt iıhrem Aufbau be1 der Kirchenge-
me1inde ein Damıit tt'dgt s1e der Erkenntnis Rechnung, 4SSs dies die
Ebene ist, der sıch kirchliches Leben der Regel verwirklıicht, indem
sıch Menschen Wort un Sakrament versammeln.?° Dem entspricht

Ausdrückliıch zustimmend Schilber AÄrno, Evangelısches Kiırchenrecht in Rheıin-
land, Westfalen und Lippe, Stuttgart 2003, Anm.
Danielsmeyer, Werner, Kirchenordnung un! kırchliıche Gesetzgebun Der Auf-

ufbau, est-bau der presbyterial-synodalen Urdnung se1it 1945, Kırche

21
schrıift für Präses Ernst Wılm, Wıtten 1969,
Danıielsme SL, Werner, Die Evangelısche Kırche VO: Westfalen, veränderte
Auflage, Bıeletfeld 1978, 205

Berichtsheft ZU[1 Landessynode 2003, Maternalıen für den Dienst in der Fvan-Vgl  geschen Kırche VO Westfalen, Bielefeld 2003, 108 f‚ vgl uch Schilberg,
(Anm. 19)

Merkel, Friedemann, Strukturen in der evangelischen Kırche, in Die Kırche VO:  —

Morgen, Kırchlicher trukturwandel aus kanonistischer Perspektive, hrsg. V. Ah-
lers a, Münster 2003; ZU Folgenden uch Wınterhoff, Klaus, Zur Stellung und
Funktion VO! Verbänden evangelıschen Kırchenrecht unter besonderer Berück-
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ihre „ Verantwortung für die autere Verkündigung des Wortes (sottes
un: für die rechte Verwaltung der Sakramente. S1e dafür, 24SSs das
Evangeltum gemäß dem der Gemeinde geltenden Bekenntnis
Leben, Lehre und Ordnung bezeugt wird“‘ (Art Abs KÖO)

Durch die Synodalmitgliedschaft ıhrer Pfarrerinnen un Pfarrer und
ihrer Abgeordneten der Kreissynode wirkt die Kirchengemeinde
der Leitung der Kirche mit (Art Abs KÖO) Entsprechendes
Verhältnis zwischen Kirchenkreis un Landeskirche 85 Abs 4,
Art 123 Abs KO)

939°  Der inneren Bezogenheıit VO Gemeinde und Kırche, wie s1e der
Bestelung der Synodalen ZUM Ausdruck kommt, entspricht eine Bete1-
liıgung gesamtkirchlicher rgane der Gestaltung des Geme1indele-
ens Die Geme1inde ist ihrer Arbeıit andeskirchliıche (Gesetze un
das VO den s1e umfassenden kirchlichen Verbänden erlassene Sat-
zungsrecht gebunden‘‘.“* Die Kirchenordnung formulhert dies Art
Abs und

(1) Die Kirchengemeinde erfüllt iıhre Aufgaben ahmen der kırchli-
chen f  ung eigener Verantwortung.
(2) Die Kirchengemeinde steht der Gemeinschaft des Kiırchenkreises
und der Evangelischen Kırche VO Westfalen. S1e ist verpflichtet, deren
Ordnungen einzuhalten.‘‘

Entsprechende Formulierungen finden sich auf der Ebene des Kır-
chenkreises (vgl Art Abs

Es 1bt also kein „„‚Grundrecht“ der Gemeinde darauf, ihrem Be-
reich nıcht irgendwie organisatorisch angetas teL werden. Es ist kon-
oregationalistische Denkweise, den Wirkungskreis der Gemeinde als
unantastbar Sinne einer gemeindlichen „Souveränität‘“ betrach-
ten. Dıie einzelne Gemeinde steht mit den übrigen Gemeinden einer
Gemeinschaft des Glaubens und der Liebe, aus der sich wesentliche
Bındungen ergeben.“

Halten also fest: Die Ortsgemeinde ist auf das helfende Miıtein-
ander aller (Geme1inden ebenso angewilesen, wie eine umfassende kırch-
lıche Gemeinschaft hne das gemeindliche Geschehen ihres Sinnes

sichtigung der Vereinigten Kirchenkreise Dortmund, Jahrbuch für Westfälische
Kırchengeschichte Bd (1992) 179 (180

24 Frost, Herbert, Strukturprobleme evangelischer Kirchenverfassung, Göttingen
1972

25 Smend, Rudolf, Minderheitenschutz Gesamtverbandsrecht (sutachten des
Kırchenrechtlichen nstituts der VO! Juli 1959, in: Kirchenrechtliche (szut-
achten, Jus Ecclesiasticum, 1 > München 1972, (97)
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beraubt ware. 99'  Kiırche ist nıcht hne Gemeinde, w1ie Geme1inde nıcht
hne Kiırche ist‘‘.26

Miıt diesen Aussagen haben einen wesentlichen Aspekt dessen
beschrieben, WAas presbyterial-synodal nennen enauer: Es ist die
Auslegung des Bindestrichs, den be1 unseren Diıskussionen oft

unterschlagen pflegen. Kr kennzeichnet dıie funktionale Zuordnung
der Ebenen. Die rechtstheologische Grundlage dafür bietet das paulıni-
sche Bıld VO Leib un den Gliedern 1 Kor. F2Z); dıie ıhren Aufga-
ben un ihrem jeweiligen Ort ZWAar verschieden sind, aber z
Dienst aneinander e1b Christ1 zusammengefügt sind un daher
gleichermaßen dem einen aupte Christus aufeinander bezogen
werden.?? In diesem Zusammenhang erinnere ich einen presbyterial-
synodalen Streitfall AUS dem Jahre 1969 Fınführung des Finanzaus-
gleichs. Ich betone nochmals: Das WAar 1969

Folgendes ist konstatieren: IDDIie Kırchen haben Regelfall die
Wahl zwischen dem Ortskirchensteuersystem der dem Landeskıirchen-
steuer SyS tem. Beide Systeme können auch nebeneinander bestehen.
Waährend bis die Zeit ach 1945 das Ortskirchensteuersystem weıithin
vorherrschend W: ist heute für die Kircheneinkommensteuer das
Landeskirchensteuersystem. Es VOFr allem der Finanzausgleich
zwischen den Kirchengemeinden, das Ansteigen des übergemeindlichen
un gesamtkirchlichen Finanzbedarfs, die Notwendigkeit einer überre-
x1onalen kirchlichen Finanzplanung un die Rationalisierung der kırch-
lıchen Fiınanzstruktur, die einem zentralisierten Kirchensteuersystem
hinführten. Im Rheinland un Westfalen hat iNan Ortskirchensteu-

festgehalten. Siıcherlich Wr die stark VO Gemeindeprinz1p
gepragte presbyterial-synodale Tradıtion dafür ausschlaggebend.?8 An-
ers als Nıkolaus Becker?? sehe ich der Ortskırchensteuer allerdings
kein Wesensmerkmal der presbyterial-synodalen Ordnung annn ware

das Besteuerungsrecht der Vereinigten Kırchenkreise Dortmund
ein eklatanter Verstoß} dıe presbyterial-synodale Ordnung. Durch
die weitgehende Koordinierung der Steuersatze un! durch Übertragung
ortskirchlicher Zuständigkeiten auf Gesamtverbände haben siıch die
faktiıschen Unterschiede ZU: heute dominanten Landeskirchensteuer-

26 Frost, Herbert, Kıirchenverfassung, in Evangelisches Staatslexikon Aufl., Stutt-

217
198/, T17

tein, Albert, (Anm. 133
Zum vorstehenden Marre, Heıner, Das irchliıche Besteuerungsrecht, HdbStKi:rchR

Aufl., erlın 1994, 1101
Becker, Nıkolaus, Die Kıirchenordnung der Evangelischen Kırche Rheinland,
Kkommentar (Stand Julı Erläuterungen 1ff£. Art. 169
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SyS tem weitgehend verwischt.>9 Be1 uns ist diese Entwicklung maligeb-
lıch durch das Finanzausgleichsgesetz VO 1969 gestaltet worden.

Eıs nımmt nicht Wunder, 2aSsSs die FEınführung des Finanzausgleichs
Berufung auf die presbyterial-synodale Ordnung verhindert WT -

den sollte. Helmut eck hat diesen Streit beschrieben:
39  Im Kern autete die dieser Kirchenkreise: [Das Finanzaus-

gleichsgesetz steht Wıderspruch geltenden weıl einen
kirchlichen Zentralısmus Ördert und die presbyterial-synodale Ord-
NUunNng dadurch rage stellt, 4SS CS den Eiınfluss der einzelnen Kır-
chengemeinden beschneidet. So votierte z.B die Kreissynode Bielefeld

Mit diesem (sesetz wird die Zentralisierung der Finanzwirtschaft
entscheidend vorangetrieben ‚Die Kirchensteuerzuteilung AUS dem
esamtkirchensteuerauftkommen der Landeskirche die Kirchenkrei-

ach schematischen Maßstäben berücksichtigt nıcht die Bedartfsde-
ckung der Gemeinden Hinblick auf Aufgaben, die iıhr (s1c!) C
schichtlich der auf Grund gegenwärtiger Notwendigkeiten zugewach-
SCI1 sind.’? ‚Dadurch ist der Gleichheitsgrundsatz verletzt, die (Gemeinde

unsten übergeordneter Gremien entmündigt’ und dem V otum
der Kreissynode Plettenberg ZU) Entwurf des Finanzausgleichsgeset-
Ze8 hie(3 c5 ‚Die Vorlage ber den Finanzausgleich geht davon aus,
24SSs jeder (Gemeinde die wesentliıchen Dinge gleich sind. Dieses
Yinzıp der Gleichheıit spielt der Vorlage die entscheidende
Rolle, dabe1 Oommt die ‚T'radıtion’ un ‚moderner Aufgabenerkennt-
n1s bestehende Verschiedenheıit jeder Kirchengemeinde urz EKs
wird bedauert, 24SS hier der freiheitlichen Gestaltung der Geme1inde
eine arte Grenze gesetzt WIr:

In Konsequenz dieser Eınwände ordert die Kreissynode Schwelm:
In der Praambel dem Finanzausgleichsgesetz soll einem
erganzenden Satz ausdrücklıch betont werden, 24SSs die rundsätze der
presbyterial-synodalen Ordnung auch Zukunft beibehalten werden

werden dürfen.?
un: be1 der Handhabung und Ausführung des esetzes nıcht verletzt

Dazu erklärte Pfarrer Wolfgang erbeck spater Superintendent
des Kirchenkreises Bochum einem Referat VOTL der Landessynode

Der Hınweis auf das presbyterial-synodale Grundelement unserer

Kırche annn siıch nıcht das (sesetz richten, sondern 1L1USS 65 stut-
zZen wIie demgemäß auch die reformierte Kreissynode Tecklenburg das
(Gesetz beJaht, als eine zeitgemäße, gerechte und mit der presbyterial-
synodalen Ordnung in Fınklang stehende Regelung des inanzaus-

Marre (Anm. 28), 1 m177

471



gleichs’ Es geht ur eine gemeinsame Regelung des Finanzwe-
SCNS gegenüber unvernünftigen der einseitigen Egoismen einzelner
Gemeinden der Gruppen unserer Kırche, die ihre Aufgabe un:
ıhren Bedarf für wichtiger halten als die Aufgabe der anderen. Das
presbyterial-synodale rinzıp bleibt davon unberührt.? Diese Überzeu-
gung vertrat auch die Landessynode, als S1e das Finanzausgleichsgesetz

Oktober 1969 verabschiedete.“31
Soweit Helmut eck Was früher nıiıcht alles gabgleichs’ ... Es geht nur um eine gemeinsame Regelung des Finanzwe-  sens gegenüber unvernünftigen oder einseitigen Egoismen einzelner  Gemeinden oder Gruppen in unserer Kirche, die ihre Aufgabe und  ihren Bedarf für wichtiger halten als die Aufgabe der anderen. Das  presbyterial-synodale Prinzip bleibt davon unberührt.’ Diese Überzeu-  gung vertrat auch die Landessynode, als sie das Finanzausgleichsgesetz  im Oktober 1969 verabschiedete.‘“31  Soweit Helmut Geck. Was es früher nicht alles gab ... Der Finanz-  ausgleich ist heute nicht mehr umstritten. Die Diskussion in den letzten  Jahren ging nur noch darum, in welcher Weise er heute zu gestalten ist.  1953 las man in Art. 8 Abs. 3 Satz 3 KO nur: „Sie (die Kirchenge-  meinde) ist verpflichtet, zu den gesamtkirchlichen Aufgaben und zur  Abhilfe der Not in anderen Gemeinden beizutragen.‘“ Heute liest sich  das in Art. 10 KO erheblich deutlicher:  „(1) Die Kirchengemeinde bringt nach ihren Kräften Mittel für ihren  Dienst, für gesamtkirchliche Aufgaben und zur Abhilfe der Not in ande-  ren Gemeinden auf.  (2) Die Kirchengemeinden sind verpflichtet, gemeinsam die für den Fi-  nanzausgleich notwendigen Mittel aufzubringen. Der kirchliche Finanz-  ausgleich wird durch Kirchengesetz geregelt.‘“  Denken Sie auf diesem Hintergrund noch einmal an das paulinische  Bild vom Leib und den Gliedern. Wenn ein Glied leidet, leiden die  anderen mit. Im Finanzausgleich schlägt sich das in Euro und Cent  nieder. Wie begründete der Apostel Paulus den ersten kirchlichen Fi-  nanzausgleich: „Nicht, dass die anderen gute Tage haben sollen und ihr  Not leidet, sondern dass es zu einem Ausgleich komme“ (2. Kor. 8,13).  Man muss allerdings einräumen, dass der erste kirchliche Finanzaus-  gleich mit der Sammlung für Jerusalem ein Fiasko war, wenn man der  theologischen Forschung Glauben schenkt (vgl. Röm. 15, 30-32) — aber  schließlich waren auch keine Juristen daran beteiligt ...  Ich hoffe sehr, dass sich die von der letzten Landessynode verab-  schiedete Neufassung des Finanzausgleichgesetzes?? als praxistauglicher  erweisen wird.  Wenn sich also Kirche „gleichermaßen in der einzelnen Gemeinde,  wie auf allen Stufen des kirchlichen Verfassungsaufbaus“ ereignet,3 ist  31  Geck, Helmut, Kirche in einer Zeit des Umbruchs, Die Verwaltungs- und Finanz-  reform der EkvW von 1968/1969, in: Hey, Bernd (Hrsg.), Kirche, Staat und Ge-  2  sellschaft nach 1945. Konfessionelle Prägung und sozialer Wandel, Bielefeld 2001.  33  KABI 2004, S. 1.  Frost a. a. O. (Anm. 26), Sp. 1720  472Der Finanz-

ausgleich ist heute niıcht mehr umstritten. Die Dıiskussion den letzten
Jahren ging och darum, welcher Weise heute gestalten ist.

1953 las man Art Abs Satz 99  Sıe (die Kırchenge-
meinde) ist verpflichtet, den gesamtkirchlichen Aufgaben und ZuUur
Abhıiulfe der Not anderen Gemeinden beizutragen.““ Heute est sich
das Art. erheblich deutlicher:

() Dıie Kıirchengemeinde bringt ach ıhren Kräften Mittel ihren
Dıienst, gesamtkirchliche Aufgaben und hılfe der Not ande-
ieCcn (semeinden auf.
(2) Die Kıirchengemeinden sind verpflichtet, gemeinsam die für den Fi-
nanzausgleich notwendigen Miıttel aufzubringen. Der kirchliche Fınanz-
ausgleich wıird durch Kirchengesetz geregelt.“

Denken S1e auf diesem Hiıntergrund och einmal das paulinısche
Bıld VO' e1b un den Glhıiıedern. Wenn ein lıed leidet, leiden die
anderen mıit. Im Finanzausgleich schlägt siıch das Euro und Cent
nieder. Wıe begründete der Apostel Paulus den ersten kirchlichen Fi-
nanzausgleich: „Nıcht, 24SS die anderen gute Tage haben sollen und iıhr
Not leidet, sondern 24SSs 6S einem Ausgleich omme‘‘ (2 Kor. 6,13).
Man iINUSS allerdings einräumen, 24SSs der irchliıche Finanzaus-
gleich mit der Sammlung Jerusalem ein Fiasko W wWenn man der
theologischen Forschung Glauben schenkt (vgl Röm 1  9 E aber
schließlich auch eine Juristen aAaran bete1gleichs’ ... Es geht nur um eine gemeinsame Regelung des Finanzwe-  sens gegenüber unvernünftigen oder einseitigen Egoismen einzelner  Gemeinden oder Gruppen in unserer Kirche, die ihre Aufgabe und  ihren Bedarf für wichtiger halten als die Aufgabe der anderen. Das  presbyterial-synodale Prinzip bleibt davon unberührt.’ Diese Überzeu-  gung vertrat auch die Landessynode, als sie das Finanzausgleichsgesetz  im Oktober 1969 verabschiedete.‘“31  Soweit Helmut Geck. Was es früher nicht alles gab ... Der Finanz-  ausgleich ist heute nicht mehr umstritten. Die Diskussion in den letzten  Jahren ging nur noch darum, in welcher Weise er heute zu gestalten ist.  1953 las man in Art. 8 Abs. 3 Satz 3 KO nur: „Sie (die Kirchenge-  meinde) ist verpflichtet, zu den gesamtkirchlichen Aufgaben und zur  Abhilfe der Not in anderen Gemeinden beizutragen.‘“ Heute liest sich  das in Art. 10 KO erheblich deutlicher:  „(1) Die Kirchengemeinde bringt nach ihren Kräften Mittel für ihren  Dienst, für gesamtkirchliche Aufgaben und zur Abhilfe der Not in ande-  ren Gemeinden auf.  (2) Die Kirchengemeinden sind verpflichtet, gemeinsam die für den Fi-  nanzausgleich notwendigen Mittel aufzubringen. Der kirchliche Finanz-  ausgleich wird durch Kirchengesetz geregelt.‘“  Denken Sie auf diesem Hintergrund noch einmal an das paulinische  Bild vom Leib und den Gliedern. Wenn ein Glied leidet, leiden die  anderen mit. Im Finanzausgleich schlägt sich das in Euro und Cent  nieder. Wie begründete der Apostel Paulus den ersten kirchlichen Fi-  nanzausgleich: „Nicht, dass die anderen gute Tage haben sollen und ihr  Not leidet, sondern dass es zu einem Ausgleich komme“ (2. Kor. 8,13).  Man muss allerdings einräumen, dass der erste kirchliche Finanzaus-  gleich mit der Sammlung für Jerusalem ein Fiasko war, wenn man der  theologischen Forschung Glauben schenkt (vgl. Röm. 15, 30-32) — aber  schließlich waren auch keine Juristen daran beteiligt ...  Ich hoffe sehr, dass sich die von der letzten Landessynode verab-  schiedete Neufassung des Finanzausgleichgesetzes?? als praxistauglicher  erweisen wird.  Wenn sich also Kirche „gleichermaßen in der einzelnen Gemeinde,  wie auf allen Stufen des kirchlichen Verfassungsaufbaus“ ereignet,3 ist  31  Geck, Helmut, Kirche in einer Zeit des Umbruchs, Die Verwaltungs- und Finanz-  reform der EkvW von 1968/1969, in: Hey, Bernd (Hrsg.), Kirche, Staat und Ge-  2  sellschaft nach 1945. Konfessionelle Prägung und sozialer Wandel, Bielefeld 2001.  33  KABI 2004, S. 1.  Frost a. a. O. (Anm. 26), Sp. 1720  472Ich hoffe sehr, 24ass siıch die VO der letzten Landessynode verab-
schiedete Neufassung des Finanzausgleichgesetzes*? als praxistauglicher
etweisen wird

Wenn sıch also Kırche „gleichermalßien der einzelnen Gemeinde,
wIie auf allen Stufen des kiırchlichen Verfassungsaufbaus““ ereignet,° ist

Geck, Helmut, Kırche in iner eit des Umbruchs, Die Verwaltungs- un! Finanz-
reform der kvW VO:  — 1968/1969, in: Hey, Bernd (Hrsg.), Kırche, Staat und (rJe-

32
sellschaft nach 1945 Kontessionelle Pragung und sozıaler Wandel, Biıelefeld 2001
B 2004,
Frost (Anm. 26), Sp 1720
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amıt och nıiıchts ber die konkrete Aufgabenverteilung gesagt. Wel-
che Ebene nımmt welche Aufgaben wahr” Darüber iINUSS immer wieder
angesichts der konkreten Herausforderungen nNeu diskutiert und LICUu

entschıieden werden. Dabe1 ist beachten, 24SS dem presbyterial-
synodalen Verfassungsaufbau KElemente des Subsidiaritätsprinz1ps
eigen sind Was auf der Ebene der Gemeinde geschehen kann, hat Ort

geschehen. Was ıhre Kräfte übersteigt, mussen die anderen Ebenen
erledigen. Albert Stein spricht insoweıt SOgar VO: „Vorrang der Ge-
meinde*‘‘.>4

39  Die Kırche aut sıch ıhrer Verfassung un Ordnung VO der
Geme1inde her auf.‘‘

Die Kirchenordnung setzt insoweılt Gemeinde un! Kirchengemein-
de eins Neben der territorial enzten Kirchengemeinde kennt s1e
NUur och die Anstaltskirchengemeinde (Art KO) Angesichts einer
milieuhaft ausdıfferenzierten und mobilen Gesellschaft ist aber fra-
DCN, ob die Ortskirchengemeinde die alleinıge Organisationsform VO

(Gemeinde bleiben 11US55 Die theologische Diskussion ber Personal-
gemeinden, Richtungsgemeinden iInNussS geführt werden. So kennt
die Neufassung der rheinischen Kirchenordnung auch Personalgemein-
den (Art Abs EK1R) Kın Aspekt VO 39  Kırche mit Zukunft“‘‘.

Ich OMMe ZU: 7zweiten Merkmal der presbyterial-synodalen Ord-
NunNg: „Presbyterien und Synoden sind die Leitungsorgane der (seme1in-
den und der Kırche.‘‘

So laässt siıch das AUuUS den Art Abs 806, 147 erheben.
Und das steht einer 1uıntie mit den Forderungen der märkischen Syn-
odalen be1 der ersten westfälischen Provinzialsynode 1819 Lippstadt,

Punkt heißt

„Die kirchlichen Versammlungen des Presbyteriums, der Kre1is- und Pro-
vinzialsynoden sind dıe einzigen anordnenden und richtenden Behörden

tein kırchlichen Angelegenheiten, VO denen keine eru eine
Staatsbehörde stattfindet‘‘.>>

Damiıut wıird die historische Stoßrichtung des Satzes ach außen
deutlich. Es geht dıe irchlıche Selbstverwaltung VOTLr dem Hınter-
grund des landesherrlıchen Kirchenregimentes. Sowohl einzelnen
wIe grundsätzlıch bildete die Frage ach der Gestaltung der Kırchen-
verfassung un damıt auch die ach der olle VO Synoden den (Ge-

Stein (Anm. 8
15 zıtiert nach Danıelsmeyer (Anm 21) /
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genstand eines der oroßen Dıis utfe des Jahrhunderts. Die Debatte
fand für einland un Westf: einen vorläufigen Abschluss mMit der
Rheinisch-Westfälischen Kıirchenordnung VO' 1835 LDer hierin klas-
sisch ZU: Ausdruck kommende Kompromiss einer Konsistorial-
Synodalverfassung ist auch Ausdruck des konstitutionell-parlamenta-
rischen Gedankengutes der Zee1it.36

Die Synodalverfassung konnte erst ZU Durchbruch kommen mit
der Verselbständigung der rheinischen und westfälischen Kırche ach
1945 ber w1ie sollte das geschehen” Was he1ilßt „synodale Leitung“
einer Landeskirche” Dazu gab kein Vorbild. Man hat damals die
Leitungsstruktur geschaffen, wIieEe s$1e unls bis heute überkommen ist.

oachım Beckmann, 7zweiter Präses der Evangelischen Kırche
Rheinland, urteilte ber die rheinische Kiırchenordnung VO 1952

ADas sStrenge Synodalsystem der alten evangelischen en Nıeder-
rhein ist ach anger Unterbrechung und viel Kampf und erunsicherung
wiederhergestellt‘“.*/

Und schon Heıinrich Held, der Präases der Evangelischen Kırche
einland, me1inte seinem Schlusswort ach Beratung ber das

Kirchenleitungsgesetz VO 1948

In diesem (sesetz ist eine presbyterial-synodale r  ung der C auf
der landeskirchlichen Stufe untfternommen. Damiıt schließßt rhe1in1-
sche Kırche ZUm ersten den presbyterial-synodalen Aufbau iner Kır-
che A

In der Struktur der landeskirchlichen Ebene WAar vollzogen, W2sSs dıie
rheinische Bekenntnissynode 1938 mit folgenden Worten gefordert
hatte „Einheitliche Leitung der Provinzialkirche durch die VO der
Synode berufene Kirchenregierung, deren Spitze der Prases steht‘“‘.>
Die gleiche Forderung war bereits auf der gemeinsamen Tagung der

Barth, T’homas, Elemente un! Iypen landeskirchlicher Leitung, Jus Ecclestasticum
5 ‚ Tübingen 1995, 2 9

Beckmann, Joachım, Der Kampf der bekennenden Kırche Rheinland die
es  ertlal-s NO Kırchenordnung, evkR Bd (1951) 133, 2761 (2/1
iıtiert nach ecker, Nıkolaus, Dıie rechtliche Neuordnung des Präsesamtes in der

Kırche Rheinland nach dem Weltkrieg, evKR Bd (1999) 258
(265
Zitiert nach Goeters, Gerhard, [Das Erbe des Kirchenkampfes in der Rheini-
schen Kırchenordnung VO: 1952 evKR 993), 26 /
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westfälischen Bekenntnissynode MT der Freien FEvangelischen Synode
einland 29 Aprtıl 1934 Dortmund erhoben worden
ach Annahme dieses esetzes gaben dre1 Synodale die das

(sesetz hatten dıe Gründe ihrer Ablehnung Protokall

)’1 ntgegen dem festgestellten Grundsatz 24SSs dıe evangelısche
Kırche Rheinland VON iıhrer Landessynode geleitet WIFd wird die-
SC Gesetz e1inN! Kıirchenleitung errichtet die weıthıin die Leitung der Kır-
che ausubt

IdDieser Kıirchenleitung und VOT allem dem Prases der Fvangelıschen
Kırche einlan sind 5 solche Fülle VO  } Befugnissen übertragen
worden 4SS der bıblıschen Erkenntnis VO ruderliıchen
Dienste der Leitung der Kırche einander übergeordnete Amter errichtet
werden denen runde dıie Leitung der Kırche orbehalten wird Wır
en als Synodale eterliıch gelobt die VO: Herrn der Kırche unseien

rheinischen en reich presbyterial-synodale X  ung
wahren und en darum gebunden (sottes Wort dieses Kırchenge-
setz a.b“ 41

Die dre1 Synodalen hatten darın recht 4SS das Kıirchenleitungsgesetz
bestimmte presbyterial-synodale TIradıtionen die VO der KEmder SynOo-
de 15/1 bis letzten Generalsynode Niıederrhein 1793 selbstver-
standlıch9 nicht übernommen hatte SO es damals als wesent-
liıches Element presbyterial-synodaler Ordnung, 24SS das Präsıdium, das
colleg1um qualificatum, VO der Synode jeweıils be1 ihrer Zusammen-
kunft 1C  en gewählt werden mMUSSTte. Die Wıederwahl des Prases WAr nıcht
möglıch. FKın Prases mMit einem der auch wiedergewählten
Präsıdium entschied zZzusammen ML der Synode ber die Entscheidun-
CN der Amtszeit der letzten Jahre zwischen den Tagungen der Synode
die der Re el alle dre1 stattfanden Dadurch ahm die Synode
iıhre Leitungs nktion wahr

Davon findet siıch 1952 nıchts mehr DIie Synode wird für ler Jahre
gewählt. Präases un Präsidium werden für acht Jahre gewählt. Eıne
VOL‘ZCIUgC Abbex;ufpng_ 1ist nıcht vorgesehen. Kıne direkte Kontrolle des
Präsıdiums durch die Synode ist kaum möglıch.

Nıkolaus Becker resumtert: „„Z,wafr hat die Landessynode das Recht,
die Entscheidungen und Maßnahmen der Kirchenleitung nachzuprü-
fen WAas sıch der Praxis als kaum durchführbar erwiesen hat. uch

4() ext abgedruckt be1 Beckmann (Anm 3
Zatiert nach Wiılhelmi, Peter, Der Präses der Evangelischen Kırche Rheinland,
Düsseldorf 1963,
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macht die Größe der Landessynode ein Leitungshandeln der Synode
fast undurchführbar‘‘.42

Zum Vergleich: Die Generalsynode 1763 hatte ler Moderatoren
un:! Z Deputierte.

Wenn also Joachim Beckmann meınte, das s_.trepge Synodalsystem
se1 wiederhergestellt, annn WAar das eine petitio princ1pii.

Wıe gesagt.: Nıcht alles, Was ges tern als wesentlicher Bestandteil
einer presbyterial-synodalen Ordnung angesehen wurde, ist für die
Herausforderung der Gegenwart tauglıch. Und die Behauptung, EeLWwWAas
Neues se1 die Erfüllung der presbyterial-synodalen Ordnung, 111USS

SECNAUSO kritisch beleuchtet werden. Im übrigen: War die Kırchenver-
fassung der Evangelıschen Kırche der altpreuliischen Unıion nıcht be-
reits eine presbyterial-synodale Kirchenverfassung 743

uch Westfalen wurde diskutiert.““ Be1i der Landessynode 19523
CS die tur VO Landessynode, Kırchenleitung un Lan-

deskirchenamt. Die Frage wurde gestellt, ob eine rechte Teıulung VO  }

Legislative un Exekutive vorhanden se1i Das wurde VO einigen Syno-
den bezweifelt, da der Prases gleichzeitig Vorsitzender der Landessyno-
de un! der Kirchenleitung sel. Diese Synoden beantragten, einen be-
sonderen Vorsitzenden der Landessynode neben dem Präses waäah-
len Des weiteren in 6S die Verhältnisbestimmung der Mitglieder
der Kirchenleitung und des Landeskirchenamtes. Fınige Synoden hat-
ten vorgeschlagen, 24SSs neben dem Präases NUur der theologische un
juristische Vizepräsident Kirchenleitung gehören sollten, den
synodalen Charakter der Kirchenleitung stärker hervortreten und das
Gewicht der hauptamtlıchen Mitglieder der Kirchenleitung nıcht
oroß werden lassen.

Antrag Kreissynode unster:

„Die Kreissynode ist der Auffassung, 4SSs dıe Leitung der Evangelıschen
Kırche VO:  - Westfalen der presbyterial-synodalen TIradıtıon entsprechend

gestaltet werden sollte, 4SS dem Irager des obersten geistlichen Amtes
unserer Kirche ein NC  — bestellender Prases der Synode gegenübertreten
sollte, dem entsprechende Funktionen zugewlesen werden müuüssten.“‘

Becker Anm. 38), 265
o Neuser, elm H’ Evangelısche Kıirchengeschichte Westfalen Grundriss,
Bielefeld 2002, 195
Zum folgenden vgl Danielsmeyer (Anm. 20), ff
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In der Aussprache ahm auch Prases das Wort

„ Wır mussen diesem Ihema AUS UNsCICT fünfjäahrigen Erfahrung LTWA4S
und Nur fragen: Ist wohlgetan, jetzt schon wieder andern” Was

ist das eigentliche Anlıegen der Änderungsvorschläge? Entlastung des
Präses” Die kann auch auf andere Weise erfolgen. Der Vorwurf, 4SS alles
der eine Mann SCH und Darauf antworten Er hat ja
staändıg die Männer der Synode ZuUuUr Seite. Wenn ein besonderer Präses der
Synode gewählt werden soll, mussen dıe Fragen geklärt werden, ob der
Präases hauptamtlıch oder nebenamtlıch tätıg sein soll Soll Theologe
oder Late sein” Die wesentliche rage ist, wW2S ist eigentlic die CcChenile1-
tung” Wenn dıie Kırchenleitung ein wirklıch synodales rgan ist, Annn
111.USS der Vorsitzende der Kırchenleitung uch der Vorsitzende der SynOo-
de sein. Es ist dıe Wuürde der jetzigen Kırchenleitung, 24SS sS1e ein synoda-
les rgan ist. Deswegen en dıe Inhaber auf siıch CNOMMNECN, sich

acht Jahre waählen lassen. Kıne ernsthafte rage ist auch die Wo ist
dıe Basıs des leiıtenden geistlichen Amtstragers, W neben die Synode
gesetzt wird” Ich habe immer gesehen, 2SS Westfalen der Präses
ein synodaler Bıschof ist. Synodal und episkopal gehen Westfalen nıcht
auseinander. Der Prases ebt seinem geistlichen Amt VO  - der Syn!

Dieses Verständnis VO synodaler Kirchenleitung hat sich durchgesetzt.
Die Kirchenordnung ist bıs heute be1 der seinerze1it gefundenen Struk-

geblieben. Alle folgenden Strukturdebatten haben sich be1 Verände-
rungsvors <_:h!é_iger; ich Sapc NUur „Entflechtung des Präsesamtes‘‘
immer auf die Vereinbarkeit derselben mit der presbyterial-synodalen
Urdnung beruten. Die synodalen Mehrheiten, die s1e abgelehnt haben,

Westfalen wIie Rheinland auch.
Leitung durch Presbyterien un Synoden, das beinhaltet neben der

erwähnten historischen Abwehrfunktion gegenüber staatlıchen Kıngrif-fen VO  ; außen ach innen eine Leg1itimationsfunktion für jedwede
Form VO Kirchenleitung. Auf welcher Ebene S1e auch geschieht, S1E
INusSs sıch immer auf Presbyterien und Synoden rückbeziehen. Nur
diesem Rückbezug ist s1e leg1time Kiırchenleitung. Das aber schreibt
unsere Kirchenordnung auf der landeskirchlichen Ebene einem
Dreischritt mit einer Übertragung VO  ® Aufgaben fest:

a) „Die Leitung der Evangelischen F VO'  - es  en hegt be1 der
Landessynode“ (Art 14} KO)

„„Die andeskırche wıird Auftrag der Landessynode VO der Kır-
chenleitung geleitet. Die Kırchenleitung ist einschließlich der kırchlichen
Aufsıicht allen en zuständıg, denen nichts anderes vorgeschrieben
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ist. Die Landessynode hat das EC. die Entscheidungen und alßnah-
1NC:;  - der Kirchenleitung überprüfen‘‘ (Art 147 Abs KÖO)
C) „Soweit die Kirchenleitung den iıhr obliegenden Dienst der Leitung
nıcht selbst wahrnimmt, wird ihrem Auftrag und ach iıhren Weisun-
gCmH durch das Landeskiırchenam: ausgeübt.
Das Landeskirchenam hat dıe Aufgabe, die allgemeine Verwaltung der
Kırche gemälßi der Kirchenordnung und den Kirchengesetzen Verant-

VOL der Kirchenleitung und ach deren chtlınıen führen‘“‘
(Art 154 Abs L KO)

Es laässt sıch mMit Fug und Recht> 4SS die Synode mMit ihrem Pra-
SCS die anderen Urgane der Kırche konstitutert und dıie Gestaltung
seines Amtes amıt geradezu Zu Ausdruck des Synodalprinzıips
wird.% Die personelle Organverknüpfung und die Übertragung der
Ämter auf Zeeit soll dıe Umsetzung des synodalen Wıllens allen 5 Di-
tungs otrganen sicherstellen.46 Wunsch” Wıirklıchkeit” Zugegeben, 6S

gelingt manchmal gut, manchmal weniger gut Und el hängt dabe1 VO  —$

den Menschen ab.  9 die diese truktur mit Leben erfüllen. Das aber
für jedwede Struktur.

ufs (sanze gesehen i1iL1USS man > 4sSs sich dıie Struktur be-
waährt hat Die Vorlage „Kirche mMit Zukunft“ stellt dies jedenfalls Aaus-

drücklıch fest.47 Ich teile diese Auffassung.
och ein lıck ber den /Zaun ins einland: Die westfaälische Kır-

chenordnung VO  $ 1953 und die rheinische Kirchenordnung VO 1952
siınd Zusammenarbeit der beiden Kıiırchen entstanden. Beide
Kırchen hatten mit der Rheinisch-Westfälischen Kirchenordnung VO  $

18235 un VO' 19223 eine gemeinsame Kirchenordnung. Be1 der Neufas-
SUuNg ihrer Kirchenordnungen haben s1e versucht, soviel (Gemeinsames
w1ie möglıch erhalten. Auf Z7wei bemerkenswerte Unterschiede
iıch hinweisen:
Die rheinische Kirchenordnung VO 1952 ormuliert:

„Die Evangelische Kırche Rheinland wird VO der Landessynode gele1-
tet.‘“

Robbers (Anm. 205
Krıitisch ZUrTr Struktur Barth (Anm 36), 2023 F,
Kırche mit Zukunft (Anm. 14),
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In der Fassung VO 2004 he1ißt es

„Die Landessynode leitet dıe Evangelische Kırche Rhe  An
128 Abs

Artikel 114 unNnserer Kirchenordnung, soeben schon zıitiert, lautet:

„Die Leitung der Fvangelischen Kırche VO Westfalen hegt be1 der Lan-
dessynode.‘“‘

Das ist nıcht Nnur ein Unterschied ortlaut. ach der rheinischen
Fassung iIMuss man fragen, WAarum neben der Synode och eine S
chenleitung. Ich erinnere das abweichende Votum der rheinischen
Synodalen be1 der Verabschiedung des Kirchenleitungsgesetzes. Und
WOZU braucht iNnan horribile dictu och ein Landeskirchenamt” Die
Synode leitet. Punktum

Die westfälische Fassung die sich Übrigen auch bei der Kreis-
synode findet ist demgegenüber programmatisch, s1e stellt das
Strukturprinz1ip auf. Quoad Jus VO Rechts 1bt 6S eine
Leitung neben derjenigen der Landessynode. Alle Leitung ist abgeleitet.Das ist Einsicht darın 4Ss ein nıcht ständig tagendes Urgan, AazZu
och VO einer solchen Größe, die ständige Leitung aktisch ar nıcht
ausuben annn Quoad exerc1itium ausgeübt wird die staändige Leitung
VO der Kıirchenleitung.%

„„Die Landeskirche wird Auftrag der Landessynode VO  - der CcChenle1-
geleitet““ (Art 1472 Abs Satz KÖO)

Faktiısch ist es einland natürlıch ahnlıch wIieE be1i uns der Unter-
schied ist rechtstheoretischer Natur, kennzeichnet aber ein estimm-
tes synodales Selbstverständnis.“*? xel VO'  $ Campenhausen hat dies
einmal als „rtheinischen Synodaliısmus““ beschrieben.>0

Kın zweıter Unterschied:>! Die Kıirchenordnung der KvangelischenKirche einland hat ihrer Kirchenordnung VO  ® 1952 als wich-
tigste Aufgabe des Präses festgehalten „Leitung der Synode und der
Kirchenleitung“‘. Danach erst folgt der „Dienst der Seelsorge‘“. Den
Verfassern der rheinischen Kirchenordnung lag offenkundig soviel
der Anknüpfung der rheinischen Neuordnung die presbyterial-

Smend (Anm. 25),Zustimmend zıtiert VO! Schilber (Anm. 01
Campenhausen, Axel, Kırche eitung, evKR (1984), 11 (30)Vgl dazu Becker (Anm 38), 264

479



synodale Iradıtion teformiert-rheinischer Pragung, 24SS dies den
Anfang der Aufgaben des rheinischen Präses gestellt wurde.>2

Die westfälische Kirchenordnung widmet dem Prases einen eigenen
Abschnitt un bestimmt darın als erstes un wichtigstes Amt des Präses
das „Hirtenamt““.

‚„‚Der Präases oder dem Präses ist das Hırtenamt den Gemeinden, insbe-
sondere den Amtsträgerinnen und Amtstragern der Evangelischen Kır-
che VO es  en anvertraut. IBZU Amt wıird Verantwortung VOI dem
Herrn der Kırche geführt“ (Art 153 Abs KO)

IDa steht C der synodale Bıschofl>

Schließlich och ein aktueller rheinischer Beitrag Zum IThema „I..Cl-
tungsamter der Kirche und presbyterial-synodale Ordnung““. Das
Stichwort lautet: I)as hauptamtlıche Superintendentenamt.

Im vergangenNe N Monat hatte die Landessynode der Evangelischen
Kırche einland entscheiden, ob die Wahrnehmung des Super-
intendentenamtes auch Hauptamt ermöglıcht werden sollte. Im
Rahmen eines Anhörungsverfahrens hatten sıch Kreissynoden dafür,
17 dagegen ausgesprochen. Die egner sahen darın eine Beeinträchti-
gun der presbyterial-synodalen UOrdnung, weıl eine Gefährdung £ol-
gender Grundsätze bestehe: Der Grundsatz der kolieg1alen Leitung, der
(Grundsatz der Übertragung eines Leitungsamtes auf Zeit und der
Grundsatz der Ehren- un Nebenamtlichkeit der Leitung der Kiırche
Alle diese rundsätze seien der Kırchenordnung verankert und Aul3-
ten auf der Heıiligen Schrift (Matthäus 2  9 25 bis 26) un auf der Bar-
CTr Theologischen Erklärung. Danach sollen Leitungsaufgaben
geregelt se1in, das dadurch der Kiırche eine Herrschaft der einen ber
die andern begründet werden annn und die Ordnung der Kırche
ermöglıcht leiten, hne herrschen.*4 Die insoweit exemplarische
Argumentation der Kreissynode Bad Godesberg-Voreifel beruhte auf
dem 3595Theologisch-kirchlichen Selbstverständnis der Rheinischen Kır-
che, die (sic!) einer Pragung des Amtes der Superintendentin der
des Superintendenten geführt habe, die eine VO' Gemeindepfarramt

Zum Amt des Präses der vgl Eıinzelnen Wılhelmi, Peter (Anm
53

33); Becker, Nıkolaus (Anm.
Zur „Bischofsfrage“ Liermann, Hans, Das evangelische Bischofsamt

schof” Eıne Ve:  X
Deutschland se1it 1933, evKR (1933), 1 Gerber, Werner, Präases oder Bi-

Entscheidung, PEahrbuch für Westfälische Kirchengeschichte
2004 Drucksache S.16

980), 149; vgl uch Danie SINCYCI (Anm. 21) 309
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gelöste, hauptamtliıche Wahrnehmung nıcht erlaube. Weıterhin wird die

Schritt einer konsistorial verwalteten Kırche se1°°. >>
Gefahr gesehen, 24SS die Ermöglichung der Hauptamtlichkeit ein

Der Ständige Kirchenordnungsausschuss sprach siıch gleichfalls
die Möglıchkeit ausS, der Innerkirchliche Ausschuss, der I1heolo-

oische Ausschuss und der Finanzausschuss waren (GGrundsatz da-
für,> die Landessynode lehnte schließlich die Ermögliıchung der haupt-
amtlıchen Wahrnehmung des Superintendentenamtes mMit 11# 919
Stimmen ab A4SS das letzte Wort sein wird” Der hauptamtlıche
westfälische Superintendent wird jedenfalls diesem Jahre Jahre alt.
Die Möglichkeit wurde 1974 durch das Elfte Kırchengesetz Z nde-
rung der Kirchenordnung geschaffen.>’ Die Kreissynode eck-
lenburg WAr damals dagegen, das gleichfalls teformiert gepragte Sieger-
and un Steinfurt-Coesfeld dafür!>8

Ich komme ZU: dritten Merkmal der presbyterial-synodalen Ord-
NUunNg. ‚„Alteste wirken Presbyterien und Synoden vollberecht! mMit.  CC

Dies ist 4Aaus der gesamten Kirchenordnung erheben (Art 55 Abs
1: Abs Z 107/ Abs 2 12% Abs 146 Abs 1 Z

Bemerkenswert ist, 24SSs der 1945 VO Prases Koch berufenen VOTL-

läufigen Kirchenleitung NUur ordinierte Theologen angehörten. Das WAr
kein Zufall und presbyterial-synodal WwWar CS auch nıcht Und als
13 Juli 1945 die Kirchenleitung einen Ausschuss die Kırchenord-
NUunNng berief, Mitglieder allein ordinierte Theologen. Namen mit
Klang darunter: Iwand, KAsemann un: Schlink. Aber .Alteste
nicht dabe1 Das WAar auch kein Zufall un presbyterial-synodal WAar 6S

wieder nıcht.
Wıderstand sich. Präases Koch versprach, CS se1 Nur eine VOru-

bergehende Sache, 4SS der westfälischen Kirchenleitung eine Laten
seien un: 24SSs man auf eine Provinzialsynode hinarbeite, dıie

annn ihrerseits eine Kirchenleitung bestellen werde, die einen gebüh-
tenden Ante:ıl VO  3 Nıcht-Geistlichen enthält.° Man 111USS5 siıch auf der
Zunge zergehen lassen, wIie das Amt des Altesten, des Presbyters,
negativo beschrieben

55 2004
2004 Ff.

Bl 207
Verhandlun der (ordentlichen) Tagung der westfälischen Landessynode,
Niıederschrıi 24()

gl6 3I.(ampmann (Anm. 13 219 f, 37/0; Danielsmeyer (Anm. 20),
PE  Kampmann (Anm 15), 218 Fn
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Wıe auf der ersten westfälischen Provinzialsynode 1819 Lipp-
stadt dieser Stelle och das Verständnis einer Presbyterial-
Synodalverfassung ftormulhert worden:

„„Die VO'  - den Ghedern der Gemeinden gewählten Altesten derselben sind
erec S auf Antrag ıhrer respectiven Presbyterien, den Synodalver-
sammlungen teilzunehmen und diese sind Nnur gesetzlıche ersammlun-
SCH, WE die durch dıe Verfassung bestimmte Altesten siıch be1
denselben ZuUr Beratung und Stimmabgebung gegenwärtig befindet‘‘.©1

Übrigens: Alteste Lippstadt nıcht anwesend!62

Miıt diesem Merkmal ist historisch die Abgrenzung ZuUuUr vorreformator1-
schen eriker-Kiırche verbunden. Die evangelische Kırche wird nıcht
VO einem geistlichen Stand geleitet. Wıie anders est sıch das EL

Zr UÜbernahme VO: Leitungsgewalt, dıe auf Grund göttlıcher Kinset-
ZU: der Kırche 1bt und die auch Jurisdiktionsgewalt wird,
sind nach Maligabe der Rechtsvorschriften lejeniıgen befähigt, die die
€  ge Weihe empfangen haben‘‘ (Can. 129

„Beı1 der Ausübung dieser Gewialt können alen ach Maligabe des
Rechts mitwirken  c (Can 129 Z)

Die rechtstheologische Begründung der Regelung, WE sS1e siıch in 1NSsSCc-
rer Kirchenordnung findet, hat Werner Danielsmeyer einmal auf den
Punkt gebracht:

„„Man meint, unter der Presbyterial-Synodalverfassung, stelle das Presbyte-
t1um die (Geme1inde dar, die Synode die Kırche Darum sind den Le1-
tungsorganen Amtsträger und Gemeindeglieder, Prediger und Hörer VCI-

eint. urch resbyterien und Synoden ordnen dıe Gemeinde und dıe Kır-
che sich selber auf dem Grunde des Wortes (sottes WDas Hırtenamt hat
die Kırche sowochl ıhrer Mıtte wWwIE sich gegenüber. die des
‚Gegenübers’ VO:  - Amt und Gemeinde ist das ‚Miıteinander’ ‘(.(,3

Dem ist nichts hinzuzufügen, außer: Ich WATTIC also VOrFr Entflechtungs-
debatten, Ordinterte un: Alteste gehören einer Kırche, die siıch

61 Danıielsmeyer (Anm 21) 71
Danielsmeyer (Anm. 21),
Danielsmeyer (Anm. 20),
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auf dıie rteformatorische Erkenntnis des Priestertums aller G läubi-
gCn beruft, zusammen!

Z weıites Theologisches Examen. Kirchenrechtsprüfung. Ich frage ach
der Zusammensetzung der Kirchenleitung. Ordinierte Amtstrager un
Gemeindeglieder. Sehr UL, denke ich und frage arglos: Und welcher
Bank gehöre ich” Kın verständnisloser lıck und die Rückfrage: „ Wıe-
S Ss1€e sind doch Jurist!““ Da fühlte ich mich der Vergebung der Sunden
esonders bedürftig!

Liebe Schwestern und Brüder, fünfzıg Jahre Kirchenordnung
Ordnung der Kırche ist „Ordnung VO Wort her auf die Verkündigung
des Wortes hın““ (Heinrich Bornkamm).° ıng CS heute einmal
darum, Ihnen dieses Vorzeichen ahe bringen. Zum anderen WATr 6S
der Versuch, ein Ordnungsprinz1p unserer Kirchenordnung eNnUumMYy-
thologisieren, urn sodann Kiırche Berücksichtigung unserer be-
sonderen TIradıtion rohlıch mitgestalten können auftragsgemäl
un: sachgerecht.

Kıne Bıtte zZzu Schluss. dorgen uns weniger die Ordnungs-
fragen, SOIgCNH vielmehr dafür, 4SS der Auftrag der Kirche erfüllt
wird, die „Botschaft VO der freien Gnade (sottes auszurichten alles
Volk““ (Barmen

Zatiert nach Heckel, Martın (Anm I)
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